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Bundes-Klimaschutzgesetz und nationale Klimaschutzpolitik 

Die nationalen Klimaschutzziele Deutschlands sind in § 3 des Bundes-Klimaschutzgesetzes 
(KSG)1 wie folgt festgelegt: 

  „(1) Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise wie folgt gemindert: 

  1. bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, 

  2. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent. 

  (2) Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass Netto-Treibhausgasneutralität 
erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. […]“ 

Die Treibhausgasemissionen werden dabei getrennt für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, 
Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges betrachtet (§ 4 KSG). In 
seiner derzeit geltenden Fassung gibt das KGS für die Jahre 2020 bis 2030 verbindliche Jahres-
emissionsmengen für diese Sektoren vor (Anlage 2). Für den Sektor Landnutzung, Landnutzungs-
änderung und Forstwirtschaft (Land Use, Land-Use Change and Forestry - LULUCF) werden ne-
gative Jahresemissionsmengen vorgeschrieben (§ 3a KSG). 

Ein weiteres Ziel der nationalen Klimaschutzpolitik ist es, insbesondere im Interesse des Klima- 
und Umweltschutzes die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen 
Stromversorgung zu erreichen, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht.2 

 

1 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.8.2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/in-
dex.html#BJNR251310019BJNE000401116. 

2 § 1 Abs. 1 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) vom 
21.7.2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geän-
dert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/index.html#BJNR106610014BJNE000204311. 
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Um die angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen, wurden im Rahmen 
der nationalen Klimaschutzpolitik u.a. folgende Maßnahmenprogramme geschaffen: 

– Der Klimaschutzplan 20503 beschreibt die klimapolitischen Ziele und Grundsätze der Bun-
desregierung. Er dient auch als Langfriststrategie nach dem Pariser Klimaschutzabkommen. 

– In den Klimaschutzprogrammen der Bundesregierung sind konkrete Maßnahmen vorgese-
hen, wie die Klimaschutzziele erreicht werden sollen. Das Klimaschutzprogramm 20304 
enthält sektorbezogene sowie übergreifende Maßnahmen und bündelt diese zu einem Ge-
samtfahrplan für die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Am 4. Oktober 2023 hat das 
Bundeskabinett das Klimaschutzprogramm 20235 beschlossen. In diesem werden beabsich-
tigte und bereits implementierte Maßnahmen der Bundesregierung in den verschiedenen 
Sektoren ausgeführt. 

Ein unabhängiger Expertenrat für Klimafragen6 soll insbesondere die jährlichen Ziele der Bun-
desregierung zum Klimaschutz auf Ebene einzelner Wirtschaftssektoren prüfen. Die Aufgaben 
des Expertenrats sind in § 12 KSG festgelegt. In seinem im April 2023 veröffentlichten Prüfbe-
richt zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2022 stellt der Exper-
tenrat für den Verkehrs- und den Gebäudesektor Emissionswerte oberhalb der im Bundes-Klima-
schutzgesetz vorgegebenen Zielwerte fest.7 

Der im August 2023 von einem deutschen Forschungskonsortium im Auftrag des Umweltbundes-
amtes fertig gestellte Projektionsbericht 2023 für Deutschland beschreibt die projizierte Entwick-
lung der Treibhausgasemissionen in Deutschland in zwei verschiedenen Szenarien für die Jahre 
2023 bis 2050. Das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 werde in beiden Szenarien 
nicht erreicht. Die Minderungszielvorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes bis 2030 würden - 
je nach Szenario - kumuliert um rund 331 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente bzw. 194 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente verfehlt.8 

 

3 Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/klimaschutzplan-2050.pdf?__blob=publication-
File&v=4. 

4 Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1679914/c8724321decefc59cca0110063409b50/2019-
10-09-klima-massnahmen-data.pdf?download=1. 

5 Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/klima-
schutz/20231004-klimaschutzprogramm-der-bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=4. 

6 Expertenrat für Klimafragen, https://www.expertenrat-klima.de/ueber-uns/. 

7 Expertenrat für Klimafragen (2023), Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das 
Jahr 2022, https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2023/05/ERK2023_Pruefbericht-Emissionsdaten-des-
Jahres-2022.pdf, Seite 9. 

8 Harthan et.al. (2023), Projektionsbericht 2023 für Deutschland, Umweltbundesamt, Climate Change 39/2023, 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/39_2023_cc_projektionsbe-
richt_2023.pdf, Seite 5. 
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Europäisches Klimagesetz und „Fit-for-55“ 

Die deutsche Klimapolitik ist eingebettet in europäische und internationale Klimaschutzpro-
zesse. In § 3 Abs. 4 des Bundes-Klimaschutzgesetzes erteilt der deutsche Gesetzgeber der Bundes-
regierung den Auftrag, ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten, wenn europäische oder internati-
onale Klimaschutzziele erhöht werden und insoweit Anpassungsbedarf für das Bundesrecht ent-
steht. 

Die EU-Verordnung (EU) 2021/1119 vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Ver-
wirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“)9 etabliert als verbindliche Klimazielvorgabe der 
Union bis 2030 die Senkung der Nettotreibhausgasemissionen innerhalb der Union um mindes-
tens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 (Art. 4 Abs. 1). Am 14. Juli 2021 stellte die Europäi-
sche Kommission ihr Paket „Fit für 55“ vor. Dieses enthält Vorschläge zur Anpassung des Uni-
onsrechts an die neuen, schärferen Klimaschutz-Zielsetzungen. 

Vergangene und beabsichtigte Änderungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes 

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) wurde erstmals durch Gesetz vom 18. August 2021 geän-
dert. Die seinerzeitige Novelle führte zu einer Verschärfung der nationalen Klimaschutzziele. 
Während das KSG in seiner ursprünglichen Fassung bis zum Zieljahr 2030 noch eine Minde-
rungsquote von „mindestens 55 Prozent“ vorsah, wurde diese Zielsetzung mit der Gesetzesände-
rung aus dem Jahr 2021 um 10 Prozentpunkte auf „mindestens 65 Prozent“ angehoben. 

Gegenwärtig befindet sich ein Zweites Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes10 
im Gesetzgebungsverfahren. Mit dieser Änderung beabsichtigt die Bundesregierung, die Einhal-
tung der Klimaschutzziele nicht mehr für jeden Sektor einzeln, sondern anhand einer sektorüber-
greifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung zu überprüfen. Zudem sollen infolge der Gesetzes-
änderung Maßnahmen zur Nachsteuerung nur noch erforderlich sein, wenn die Summe der Jah-
resemissionsmengen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschritten wird. Der Deutsche Bun-
destag hat über den Gesetzesentwurf am 22. September 2023 in erster Lesung beraten. Am 8. No-
vember 2023 fand eine Anhörung von Sachverständigen statt. Insbesondere Vertreter von Um-
weltverbänden befürchten eine Abschwächung des Bundes-Klimaschutzgesetzes.11 

*** 

 

9 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.6.2021 zur Schaffung des Rah-
mens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“), ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1-17, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119. 

10 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des BundesKlimaschutzge-
setz, BT-Drs. 20/8290, https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008290.pdf. 

11 Stellungnahmen der Sachverständigen abrufbar unter: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a25_klima-
schutz_und_energie/anhoerungen/974396-974396. Kritisch z.B. die Stellungnahme der Deutschen Umwelthilfe 
e.V.,https://www.bundestag.de/resource/blob/975062/cbe1325290858e50df16c17bb1b66590/Stellung-
nahme_DUH.pdf. 
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